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 Veröffentlicht am 29.01.2001

Norm

ZPO §502 HI2

KO §30 Abs1 Z1

Rechtssatz

Die Lösung der Frage, ob von einer wirksamen Begründung eines Rechtsanspruchs auf Sicherstellung im Sinn des § 30

Abs 1 Z 1 KO gesprochen werden kann, ist in erster Linie von den besonderen Umständen des Einzelfalls abhängt und

daher nicht erheblich im Sinn des § 502 Abs 1 ZPO.
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